




Von: Wolf Julian Julian.Wolf@lra-aic-fdb.de

Betreff: AW: Derching

Datum: 29. April 2021 um 15:04

Hallo	

nach	erster	Sichtung	der	Flächen	der	Flur.Nrn.	572/0,	573/0,	574/0	und	575/0	Gemarkung	Derching	im	FinView,	scheint	unter	den

Hochspannungs-Freileitungen	und	in	unmiHelbarer	Nähe	der	BAB	8	ein	Standort	mit	vergleichsweise	geringem	Konfliktpotenzial	gegenüber

naturschutzfachliche	Belange	zu	sein.	Eine	abschließende	Beurteilung	ist	jedoch	ohne	genauere	Darstellung	des	Vorhabens	und	dessen

möglichen	Auswirkungen	nicht	möglich.	Nachfolgende	Hinweise	empfehlen	wir	zu	berücksichVgen,	sofern	Planungen	konkreVsiert	werden	sollen:

1. Wie	Ihnen	vorab	telefonisch	erläutert,	ist	nach	den	im	ABSP	Bayern	festgelegten	Ziele	entlang	des	Forellenbaches	ein	10	m	breiter

Ufersteifen	zu	etablieren.	Um	diesem	Ziel	nicht	zu	wiedersprechen,	indem	der	Standort	mit	seinem	Entwicklungspotenzial	beeinträchVgt

wird,	ist	dieser	insbesondere	von	BeschaHung	freizuhalten.	Dies	gilt	sowohl	für	den	SchaHenschlag	zur	MiHagszeit,	als	auch	zur

Morgensonne.

2. Bauliche	Anlagen	in	freier	Natur	sind	einzugrünen,	um	BeeinträchVgungen	des	Landscha`sbildes	zu	minimieren.	Das	gilt	insbesondere

für	den	Bereich	zum	südlich	verlaufenden	Weg	sowie	zur	Flur-Nr.	572/1	(Auf-/	Abfahrt	BAB	8).

3. KompensaVonsmaßnahmen	sind	im	BeeinträchVgungskorridor	von	Straßen	nicht	anrechenbar.

4. Sofern	erwogen	wird,	die	Flur-Nr.	576/0	Gemarkung	Derching	zu	beanspruchen,	ist	auf	eine	Entschädigung	auf	Ertragsminderungen,	die

durch	den	SchaHenschlag	von	gewässerbegleitenden	Gehölzen	entstehen	können,	zu	verzichten.	Hinweis:	Erlen	als	typische	Baumart

können	Hohen	bis	zu	35	Metern	erreichen.

5. Des	Weiteren	weisen	wir	darauf	hin,	dass	am	Forellenbach	ein	Bibervorkommen	karVert	wurde.	Artbezogenen	Verhaltensweisen	sollten

daher	berücksichVgt	werden.

Unabhängig	der	KarVerung	besonders	bzw.	streng	geschützter	Arten	sowie	gesetzlich	geschützter	Biotope	gelten	insbesondere	die	Vorschri`en

nach	den	§§	30	und	44	BNatSchG	sowie	Art.	16	und	23	BayNatSchG.

Für	eine	ausführlichere	Stellungnahme	stellen	Sie	biHe	eine	Voranfrage	oder	einen	Bauantrag.



Mit freundlichen Grüßen

Julian Wolf
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